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steuer & recht I neue prüfungsordnung

 Prüfer haben damit länger Zeit, die Kompe-

tenz des Kan didaten abzufragen. Laut dem

Fachverband wurde diese Veränderung auf

Betreiben des Bundesministeriums für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz

vorgenommen. Zudem wurde

die Anrechnung für Fi nanz -

dienstleistungskaufleute und an-

dere Lehrlinge stark reduziert.

WP-Vermittler 
Vollkommen neu ist hingegen

die Prüfung für Wertpapier -

vermittler. Zur Erinnerung: Das

Gewerbe des Finanzdienstleis -

tungsassistenten läuft am 1. 9.

2014 endgültig aus. Wer bereits

seit 31. 8. 2011 die Tätigkeit des

Finanzdienstleistungsassistenten

ausgeübt hat, darf diese Tätigkeit

bis 1. 9. 2014 ausüben. Gewerbe-

treibende, die erst seit dem 1. 9.

2011 die Tätigkeit des Finanz-

dienstleistungsassistenten aus-

üben, können dieser ab

1. 9. 2012 nicht mehr nachgehen.

Sie müssten die Befähigungsprü-

fung vor dem 1. September 2012

absolvieren, um unmittelbar das

neue Gewerbe anmelden zu kön-

nen. Für eine zukünftige Tätig-

keit wird entweder die Gewerbe-

berechtigung als Wertpapierver-

mittler oder der gewerblichen

Vermögensberatung benötigt.

Der Zugang zur Wertpapierver-

mittlung ist zukünftig allerdings an eine der

beiden Voraussetzungen  gebunden: Absolvie-

rung der Befähigungs -prüfung beziehungs-

weise einschlägige, min des tens viersemestri-

ge Ausbildung in Kombination mit einjähri-

ger Berufserfahrung in den relevanten Fi-

nanzdienstleistungsbereichen.

Die seit April 2012 gültige Prüfungsord-

nung für Wertpapiervermittler

umfasst dabei umfangreiche In-

halte zu den Themen

Wertpapierdienstleis tungen und

Unternehmensführung sowie

einen allgemeinen Teil, geprüft

wird sowohl schriftlich als auch

mündlich. 

Nach erfolgreich abgelegter

Prüfung muss der Wertpapier-

vermittler einer Weiterbil-

dungsverpflichtung in Höhe

von 40 Stunden innerhalb von

drei Jahren nachkommen. Die

Weiterbildung hat bei einer un-

abhängigen Ausbildungsinstitu-

tion stattzufinden. Für die

Durchführung der Schulung

kommen beispielsweise Ein-

richtungen der gesetzlichen Be-

rufsvertretung beziehungsweise

Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung wie etwa WIFI oder

BFI in Frage. Bereits ein einma-

liger Verstoß gegen die Ver-

p f l i c h t u n g ,

sich einer

Schulung zu

unterziehen,

kann zu einem

Gewerbeent-

zug führen. FP

Wolfgang Göltl, Bundesobmann Finanzdienstleister,

musste bei der Prüfungsordnung zurückrudern.

WK-Obmann Rudolf Mittendorfer möchte weiterhin

eine möglichst strikte Trennung der Zuständigkeiten.

Peter Salek, Obmann des IVVA, befürchtete die

 Wegbereitung für den Allfinanzvermittler.

Befähigungsprüfung Gewerbliche Vermögensberater
Die Änderungen bei der Befähigungsprüfung für Gewerbliche Vermögensberater:
a) Schriftlicher Teil: wurde im Bereich „Allgemeiner Teil“ um den Gegenstand
„Kenntnisse des Privatrechts für Finanzdienstleister (inklusive Vertragsrecht, Scha-
denersatzrecht und Konsumentenschutzrecht)“ erweitert.

Prüfungszeit: insgesamt 6 Stunden

b) Mündliche Prüfungen: Der Zeitrahmen wurde um ein Drittel ausgeweitet.
Für alle Gegenstände sind je 40 bis 60 Minuten vorgesehen.

Die Prüfer haben daher länger Zeit, die Kompetenz der Kandidaten abzufragen.

Hinweis: Das Skriptum „Gewerbliche Vermögensberatung
2012 inkl. Wertpapiervermittler“ bietet auf 1.459 Seiten
 einen umfassenden Fragenkatalog, der den gesamten Lern-
stoff der gewerblichen Vermögensberatung und des
Wertpapiervermittlers abdeckt. Für Mitglieder der Fach-
gruppen Finanzdienstleister kostet das Skriptum beim erst-
maligen Erwerb 125 Euro. Erhältlich im webshop.wko.at.

Befähigungsprüfung für Wertpapiervermittler
Bei der Befähigungsprüfung für Wertpapiervermittler werden folgende Inhalte 
(schriftlich) geprüft:
a) Teil zu Wertpapierdienstleistungen:

– Recht der Wertpapierdienstleistungserbringung
– Wertpapierwissen (Fachkenntnisse über Wertpapiere und Finanzinstrumente – 

insbesondere Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Zertifikate etc.)
Prüfungszeit: 2 Stunden

b) Allgemeiner Teil:

– Gewerbeumfang „Wertpapiervermittler“ und Abgrenzung zu anderen beratenden
und vermittelnden Berufen

– Kenntnisse des Privatrechts für Finanzdienstleister (inklusive Vertragsrecht, 
Schadenersatzrecht und Konsumentenschutzrecht)

Prüfungszeit: 1 Stunde

c) Mündlich wird zusätzlich zum Thema Unternehmensführung geprüft
– sowie zu umfassenderen Inhalten aus dem „Allgemeinen Teil“.
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